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Wegleitung 

Für die Aufnahme der Tätigkeit einer Verwaltungsgesellschaft aus einem anderen EWR-

Staat im Wege des freien Dienstleistungsverkehr in Liechtenstein gemäss Art. 14 und Art. 

107 UCITSG 

Diese Wegleitung gibt einen Überblick über die Aufnahme der Tätigkeit im freien Dienstleis-

tungsverkehr in Liechtenstein durch eine Verwaltungsgesellschaft aus einem anderen EWR-

Staat.  

Vorgehen: 

 Die Anzeige der Verwaltungsgesellschaft in Hinblick auf die Aufnahme von Tätigkeiten in 

Liechtenstein im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs aus einem anderen EWR-Staat 

heraus, muss an die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaates der Verwaltungsge-

sellschaft mit gleichzeitiger Übermittlung der erforderlichen Angaben und Unterlagen (Art. 18 

Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG) erfolgen. 

 Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaates zeigt der FMA die Absicht der Verwal-

tungsgesellschaft im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs tätig zu wer-
den an.  Die Verwaltungsgesellschaft kann ihre Tätigkeit unmittelbar nach Zugang der An-

zeige bei der FMA aufnehmen. Die FMA teilt der Verwaltungsgesellschaft die der FMA ge-

genüber bestehenden Meldepflichten und die für die Tätigkeit massgeblichen Bestimmungen 

des UCITSG mit. 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die FMA gerne zur Verfügung. 
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